
 
 
 
 

5. Verordnung der Ärztekammer vom 04.12.2017, mit der die Satzung des Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer 
für Kärnten geändert wird. 

Die Erweiterte Vollversammlung der Ärztekammer für Kärnten hat beschlossen: Aufgrund §66a Abs 2 Z 2 

in Verbindung mit §80b Z 1 Ärztegesetz 1998 (ÄrzteG 1998), BGBl. I Nr. 169, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 26/2017 wird verordnet: 

Die Satzung des Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Kärnten, Verordnung 2/2010, zuletzt geändert durch 

die Verordnung 2/2017, wird wie folgt geändert: 

§ 13 Abs. 1 lautet: 

(1) Krankengeld wird ordentlichen Kammerangehörigen gewährt, die infolge Krankheit oder Unfall an der 

Ausübung ihrer ärztlichen und /oder zahnärztlichen Tätigkeiten behindert sind. Das Krankengeld wird jeweils 

ab dem vierten Tag der schriftlich bestätigten Berufsunfähigkeit gewährt. Die Bestätigung ist samt 

Anführung der die Berufsunfähigkeit begründenden Diagnose(n) von der jeweiligen Krankenversicherung 

oder vom behandelnden Arzt auszustellen, der nicht Elternteil, Kind, Bruder oder Schwester des 

Kammerangehörigen bzw. nicht mit diesem im gemeinsamen Haushalt wohnhaft sein darf.  

 

§ 13 Abs. 5 lautet: 

(5) Weiblichen Kammerangehörigen, die Beiträge für das Krankengeld leisten oder bis spätestens 6 Monate 

vor dem Tag der Niederkunft leisteten, wird für die Zeit des Beschäftigungsverbotes nach dem 

Mutterschutzgesetz bzw. nach § 106 Abs. 5 ÄrzteG Wochengeld ab dem auf den Tag der Niederkunft 

folgenden Tag für die Dauer von 8 Wochen gewährt, sofern nicht ein annähernd gleichartiger Anspruch aus 

einem Wohlfahrtsfonds einer anderen Landesärztekammer besteht. Die Höhe des Wochengeldes entspricht 

der Höhe des Krankengeldes für 53 Tage. Für den Zeitraum des Bezuges von Wochengeld nach den 

Bestimmungen dieser Satzung ist der Bezug von Krankengeld ausgeschlossen. 

 

 

Die Präsidentin: 

 

Dr. Petra Preiss 

 

 

 

 



TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

 

ALT NEU 

§ 13 Krankengeld, Wochengeld, Geburtenbeihilfe § 13 Krankengeld, Wochengeld, Geburtenbeihilfe 

(1) Krankengeld wird ordentlichen Kammerangehörigen 

gewährt, die infolge Krankheit oder Unfall an der Ausübung 

ihrer ärztlichen und /oder zahnärztlichen Tätigkeiten 

behindert sind. Das Krankengeld wird jeweils ab dem vierten 

Tag der schriftlich bestätigten Berufsunfähigkeit gewährt. 

Die Bestätigung ist von der jeweiligen Krankenversicherung 

oder vom behandelnden Arzt auszustellen, der nicht 

Elternteil, Kind, Bruder oder Schwester des 

Kammerangehörigen bzw. nicht mit diesem im 

gemeinsamen Haushalt wohnhaft sein darf. 

Krankengeld wird ordentlichen Kammerangehörigen 

gewährt, die infolge Krankheit oder Unfall an der Ausübung 

ihrer ärztlichen und /oder zahnärztlichen Tätigkeiten 

behindert sind. Das Krankengeld wird jeweils ab dem vierten 

Tag der schriftlich bestätigten Berufsunfähigkeit gewährt. 

Die Bestätigung ist samt Anführung der die 

Berufsunfähigkeit begründenden Diagnose(n) von der 

jeweiligen Krankenversicherung oder vom behandelnden 

Arzt auszustellen, der nicht Elternteil, Kind, Bruder oder 

Schwester des Kammerangehörigen bzw. nicht mit diesem 

im gemeinsamen Haushalt wohnhaft sein darf. 

(5) Weiblichen Kammerangehörigen, die Beiträge für das 

Krankengeld leisten oder bis spätestens 6 Monate vor dem 

Tag der Niederkunft leisteten, wird für die Zeit des 

Beschäftigungsverbotes nach dem Mutterschutzgesetz bzw. 

nach § 106 Abs. 5 ÄrzteG Wochengeld ab dem auf den Tag 

der Niederkunft folgenden Tag für die Dauer von 8 Wochen 

gewährt, sofern nicht ein annähernd gleichartiger Anspruch 

aus einem Wohlfahrtsfonds einer anderen 

Landesärztekammer besteht. Die Höhe des Wochengeldes 

entspricht der Höhe des Krankengeldes für 53 Tage. Für jene 

Tage des Bezugszeitraumes, in denen von der 

Kammerangehörigen eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird, 

wird das Wochengeld nicht gewährt. Für den Zeitraum des 

Bezuges von Wochengeld nach den Bestimmungen dieser 

Satzung ist der Bezug von Krankengeld ausgeschlossen. 

(5) Weiblichen Kammerangehörigen, die Beiträge für das 

Krankengeld leisten oder bis spätestens 6 Monate vor dem 

Tag der Niederkunft leisteten, wird für die Zeit des Beschäf-

tigungsverbotes nach dem Mutterschutzgesetz bzw. nach § 

106 Abs. 5 ÄrzteG Wochengeld ab dem auf den Tag der 

Niederkunft folgenden Tag für die Dauer von 8 Wochen 

gewährt, sofern nicht ein annähernd gleichartiger Anspruch 

aus einem Wohlfahrtsfonds einer anderen Landesärztekam-

mer besteht. Die Höhe des Wochengeldes entspricht der 

Höhe des Krankengeldes für 53 Tage. Für jene Tage des 

Bezugszeitraumes, in denen von der Kammerangehörigen 

eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird, wird das Wochengeld 

nicht gewährt. Für den Zeitraum des Bezuges von Wochen-

geld nach den Bestimmungen dieser Satzung ist der Bezug 

von Krankengeld ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 


